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        Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachungenenenen    
 
Grundsteuer 2013 
Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz wird die Grundsteuer 
für das Jahr 2013 hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 
in der gleichen Höhe wie für das Jahr 2012 festgesetzt. 
 
Hundesteuer 2013 
Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 6 Kommunalabgabengesetz  wird die 
Hundesteuer 2013 hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 
in der gleichen Höhe wie für das Jahr 2012 festgesetzt. 
. 
Zweitwohnungsabgabe 2013 
Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 6 Kommunalabgabengesetz wird die 
Zweitwohnungsabgabe 2013 hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung in der gleichen Höhe wie für das Jahr 2012 
festgesetzt. 
 
Mit dem heutigen Tag treten für die Steuerpflichtigen die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen ein schriftli-
cher Steuerbescheid zugegangen wäre. Soweit Änderungen 
gegenüber dem Vorjahr eintreten, werden diese durch beson-
deren Bescheid bekannt gegeben. 
 
Gegen vorstehende Steuerfestsetzungen kann innerhalb eines 
Monats nach Veröffentlichung der Bekanntmachung Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt-
verwaltung Mainz schriftlich oder zur Niederschrift einzule-
gen. Nachtbriefkästen befinden sich am Rathaus - Eingang 
Jockel-Fuchs-Platz und am Stadthaus - Lauteren-Flügel, Kai-
serstraße 3 - 5. Zur Vermeidung zeitlicher Verzögerungen 
wird empfohlen, den Verwaltungsakt, gegen den Widerspruch 
erhoben wird, unter Angabe des Vertragsgegenstandes zu 
benennen. Die Schriftform kann durch die elektronische 
Form ersetzt werden. Die E-Mail ist an die Adresse stv-
mainz@poststelle.rlp.de zu senden. In diesem Fall ist das 
elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Bei der 

Verwendung der elektronischen Form sind besondere techni-
sche Rahmenbedingungen zu beachten, welche im Internet 
unter www.mainz.de (dort: Rathaus – Äm-
ter/Betriebe/Dienstleistungen – Virtuelle Poststelle) aufge-
führt sind. 
 
Stadtverwaltung Mainz 
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport; Abteilung Steu-
erverwaltung 

......................................................................... 
 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
für den Wahlkreis 206 – Mainz 

für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am  
22. September 2013 

 
Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am  

22. September 2013 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahl-

vorschlägen 
 
 
Am 22. September 2013 findet die Wahl zum 18. Deutschen 
Bundestag statt.  
 
Parteien und nach Maßgabe des § 20 Bundeswahlgesetz 
(BWG) auch Wahlberechtigte (andere Kreiswahlvorschläge), 
die einen Kreiswahlvorschlag einreichen wollen, werden ge-
mäß § 32 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) hiermit 
aufgefordert, dem Kreiswahlleiter des Wahlkreises  
 

206 – Mainz  in Mainz 
 
möglichst frühzeitig,  
 
spätestens am Montag, dem 15. Juli 2013, bis 18.00 Uhr, 

 
die Kreiswahlvorschläge schriftlich einzureichen (§ 19 BWG). 
Die Kreiswahlvorschläge einschließlich der vorgeschriebenen 
Anlagen sollen möglichst frühzeitig eingereicht werden. Stellt 
der Kreiswahlleiter Mängel fest, so benachrichtigt er sofort 
die Vertrauensperson und fordert sie auf, behebbare Mängel 
noch vor Ablauf der Einreichungsfrist zu beseitigen (§ 25 Abs. 
1 BWG). Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur 
noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben wer-
den (§ 25 Abs. 2 BWG). 

 
Rechtsgrundlagen für die Beteiligung an der Bundestagswahl 
mit Wahlvorschlägen und für das Wahlvorschlagsverfahren 
sind insbesondere die §§ 18 bis 29 BWG und die §§ 32 bis 44 
BWO. 
 
Im Einzelnen ist bei der Einreichung von Kreiswahlvorschlä-
gen Folgendes zu beachten:  
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1. Wahlvorschlagsrecht 
Nach § 18 Abs. 1 BWG können Kreiswahlvorschläge von 
Parteien und nach Maßgabe des § 20 BWG von Wahlberech-
tigten („andere Kreiswahlvorschläge“) eingereicht werden.  
 
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag 
seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge 
ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten 
waren, können gemäß § 18 Abs. 2 BWG als solche einen 
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie  

 
spätestens am Montag, dem 17. Juni 2013, 18.00 Uhr 

 
dem  

Bundeswahlleiter 
Gustav-Stresemann-Ring 11 

65189 Wiesbaden 
 

ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und 
der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt 
hat. Die Anzeige muss den Namen der Partei enthalten. Die 
schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei 
sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des 
Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Zudem sollen der 
Anzeige Nachweise über die Parteieneigenschaft nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden. Die 
Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundes-
vorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellver-
treter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat 
eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der 
jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundes-
vorstandes. 
 
Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvor-
schlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG). 
 
Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers 
enthalten (§ 20 Abs. 1 Satz 1 BWG). 
 
In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson 
und eine stellvertretende Vertrauensperson bezeichnet wer-
den (§ 22 Abs. 1 Satz 1 BWG), die berechtigt sind, verbindli-
che Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen (§ 22 Abs. 2 BWG). Fehlt diese Bezeichnung, 
so gilt die Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrau-
ensperson, und diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als 
stellvertretende Vertrauensperson (§ 22 Abs. 1 Satz 2 BWG). 
 
2. Anforderungen an die Bewerber  

 
Als Bewerber kann in einem Kreiswahlvorschlag nur vorge-
schlagen werden, wer 
 
- nach § 15 BWG wählbar ist, 
 
- nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in einer Mit-

gliederversammlung oder in einer besonderen oder all-
gemeinen Vertreterversammlung nach § 21 Abs. 1 und 3 
BWG in geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden 
ist,  

 
- seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zu-

stimmung ist unwiderruflich (§ 20 Abs. 1 Satz 3 BWG). 

 
Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in 
einem Kreiswahlvorschlag benannt werden (§ 20 Abs. 1 Satz 
2 BWG). 

 
3. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 

 
Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 
zur Bundeswahlordnung eingereicht werden. Er muss nach § 
34 BWO enthalten: 
 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburts-

datum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) des 
Bewerbers, 

 
- den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kenn-
wort. 

 
Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von mindestens 
drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, darun-
ter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei in 
einem Land keinen Landesverband oder keine einheitliche 
Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von 
den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in 
deren Bereich der Wahlkreis liegt, gemäß dem vorstehenden 
Satz unterzeichnet sein. Die Unterschriften des einreichenden 
Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist 
nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche Voll-
macht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt (§ 34 Abs. 2 
BWO).  
 
Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner 
des Wahlvorschlages ihre Unterschriften auf dem Kreiswahl-
vorschlag selbst zu leisten. 

    

  Impressum Amtsblatt   Impressum Amtsblatt   Impressum Amtsblatt   Impressum Amtsblatt     

Landeshauptstadt Mainz, Hauptamt 
Abteilung Pressestelle | Kommunikation 
Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1 
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Telefon 06131/ 12-2221 
Telefax 06131/ 12-3383 
pressestelle@stadt.mainz.de 

Das Amtsblatt erscheint in der Regel wöchentlich am Freitag. 

Bei Bedarf wird eine zusätzliche Ausgabe aufgelegt. Hauptdistri-
butor des Amtsblattes ist die Internetplattform www.mainz.de. 
Dort kann über eine Newsletterfunktion das Amtsblatt kosten-
frei abonniert werden. Ein Download als pdf-Dokument ist 
möglich. Download und Abonnement über die Adresse 
www.mainz.de/amtsblatt.  

Das Amtsblatt wird montags zusätzlich im Rathaus und im 
Stadthaus zur kostenlosen Abholung ausgelegt. Für Bürgerinnen 
und Bürger, die über keinen Zugang zum Internet verfügen, 
kann das Amtsblatt auch in den Ortsverwaltungen ausgedruckt 
werden. 
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4. Unterstützungsunterschriften für Kreiswahlvor-
 schläge 

 
Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im Deutschen Bundes-
tag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund 
eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, sowie andere Kreiswahlvor-
schläge (Kreiswahlvorschläge von Wahlberechtigten) müssen 
von mindestens  

 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 

 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; die Wahl-
berechtigung muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben 
sein und ist bei Einreichung der Kreiswahlvorschläge nach-
zuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG).  
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstel-
lung des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig. 
 
Muss ein Kreiswahlvorschlag gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 BWG 
von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so 
sind die Unterschriften, sofern sie nicht auf dem Wahlvor-
schlag selbst zu leisten sind, auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14 zur BWO zu erbringen; die Formblätter werden 
von dem Kreiswahlleiter auf Anforderung kostenfrei geliefert; 
sie können auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitge-
stellt werden (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 BWO). Bei der Anforderung 
sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwoh-
nung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei 
der Anforderung nachgewiesen, dass für den Bewerber im 
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß des § 21 Abs. 5 
des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Landesmel-
degesetzes eingetragen ist, wird eine Erreichbarkeitsanschrift - 
eine Postfachangabe genügt nicht - verwendet. Als Bezeich-
nung des Trägers des Wahlvorschlags sind außerdem bei 
Parteien deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die Auf-
stellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer beson-
deren oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 
BWG zu bestätigen (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 BWO). 
 
Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich 
und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift 
sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Un-
terzeichnung anzugeben (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 BWO). Auf die 
besonderen Nachweise für wahlberechtigte Personen nach § 
12 Abs. 2 Satz 1 BWG wird verwiesen.  
 
Für jeden Unterzeichner ist gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BWO 
auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung der 
Gemeindebehörde, bei der der Unterzeichner im Wählerver-
zeichnis eingetragen ist, beizufügen, dass er im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis wahlberech-
tigt ist. Gesonderte Wahlrechtsbescheinigungen sind vom 
Träger des Wahlvorschlages bei Einreichung des Kreiswahl-
vorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbin-

den. Wer für einen anderen eine Bescheinigung des Wahl-
rechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betreffende den 
Kreiswahlvorschlag unterstützt.  
Die Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner müs-
sen bei der Einreichung der Kreiswahlvorschläge vorliegen; 
sie können nach Ende der Einreichungsfrist grundsätzlich 
nicht nachgereicht werden. Ein Wahlberechtigter darf nur 
einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere 
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift 
auf allen Kreiswahlvorschlägen ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 4 
BWO). 
 
Den Wahlvorschlagsträgern wird empfohlen, über die gesetz-
lich geforderte Mindestzahl hinaus vorsorglich weitere Unter-
schriften für den Fall vorzulegen, dass nicht alle Unterschrif-
ten als gültig anerkannt werden können. 
 
5. Anlagen zum Kreiswahlvorschlag 
 
Dem Kreiswahlvorschlag sind gemäß § 34 Abs. 5 BWO bei-
zufügen: 
 
- die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem 

Muster der Anlage 15 zur Bundeswahlordnung, dass er 
seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen 
Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung als Bewer-
ber gegeben hat, 

 
- eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde 

nach dem Muster der Anlage 16 zur Bundeswahlord-
nung, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist, 

 
- bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung 

der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglie-
der- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber 
aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 
21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die wiederholte Abstimmung, mit den nach § 21 
Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebenen Versicherungen an 
Eides statt; die Niederschrift soll nach dem Muster der 
Anlage 17 zur Bundeswahlordnung gefertigt, die Versi-
cherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 
zur Bundeswahlordnung abgegeben werden; 

 
- eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen 

Bewerbers gegenüber dem Kreiswahlleiter nach dem 
Muster der Anlage 15, dass er nicht Mitglied einer ande-
ren als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist. 

 
Bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien, die im Deutschen 
Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht 
aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit min-
destens fünf Abgeordneten vertreten waren, und Kreiswahl-
vorschlägen von Wahlberechtigten (andere Kreiswahlvor-
schläge) ist außerdem beizufügen 
 
- die erforderliche Mindestzahl an Unterstützungsunter-

schriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Un-
terzeichner. 
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6. Vordrucke zur Einreichung von Kreiswahlvor-
 schlägen 

 
Die zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke können bei dem Kreiswahlleiter angefordert 
werden. 
 
7. Gesetzliche Grundlagen 

 
Gesetzliche Grundlagen für die Durchführung der Wahl zum 
18. Deutschen Bundestag sind derzeit: 

 
- das Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt 
geändert durch das Gesetz zur Verbesserung des Rechts-
schutzes in Wahlsachen vom 12. Juli 2012 (BGBl. I S. 
1501),  

 

- die Bundeswahlordnung vom 28. August 1985 (BGBl. I S. 
1769, 1986 S. 258) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Zweiten Verordnung zur Änderung 
der Bundeswahlordnung und der Europawahlordnung 
vom 3. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2378). 

 
Änderungen der rechtlichen Grundlagen zu der vorstehenden 
Bekanntmachung werden nach ihrem Inkrafttreten unverzüg-
lich bekannt gemacht. 
 
8. Dienststelle des Kreiswahlleiters, des Landes-

wahlleiters und des Bundeswahlleiters 
 
Die Anschrift der Dienststelle des Kreiswahlleiters  
lautet: 

 
Kreiswahlleiter  des Wahlkreises 206 – Mainz 
Amt 12, Wahlbüro  
Jockel – Fuchs- Platz 1  
55116 Mainz 
Tel. – Nr. 06131 – 12 3838 oder 12 2965 
Telefax: 06131 – 12 30 22  
E-Mail: wahlen@stadt.mainz.de 
Internet: www.mainz.de   

 
Die Anschrift der Dienststelle des Landeswahlleiters 
lautet: 

 
Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz  
Mainzer Straße 14 – 16 
56130 Bad Ems 
Telefon-Nr.: (0 26 03) 71-23 80 o. 71-45 60 
Telefax-Nr.: (0 26 03) 71-41 30 
E-Mail: wahlen@statistik.rlp.de 
Internet: www.statistik.rlp.de 
 

Die Anschrift der Dienststelle des Bundeswahlleiters 
lautet: 
 
Bundeswahlleiter 
Statistisches Bundesamt 
Gustav-Stresemann-Ring 11 
65189 Wiesbaden  
Telefon-Nr.: (06 11) 75-1 
Telefax-Nr.: (06 11) 72-40 00 
E-Mail: bundeswahlleiter@destatis.de 
Internet: www.bundeswahlleiter.de 

 
Mainz, den 18. Februar 2013  
Der Kreiswahlleiter des Wahlkreises 206 – Mainz  
 
 
 
Michael Ebling 

......................................................................... 

  Stellenausschreibung  Stellenausschreibung  Stellenausschreibung  Stellenausschreibung    
 
Wir suchen für unseren Entsorgungsbetrieb, Eigenbe-
trieb der Stadt Mainz eine 
 
Fachkraft für Arbeitssicherheit 
Kennziffer 70/2 
 
Aufgaben u. a.: 

• Unterstützung des Entsorgungsbetriebs der Stadt 
Mainz bzw. der Stadt Mainz beim Arbeitsschutz und 
bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeits-
sicherheit, insbesondere: 
- sicherheitstechnische Betreuung gemäß DGUV 

Vorschrift 2 
-  Ermittlung von Arbeits- und Gesundheitsge-

fährdungen 
- Beratung bei der Gestaltung der Arbeitsplätze, 

des Arbeitsablaufs und der Arbeitsumgebung 
- Beratung bei der Erstellung und Festschrei-

bung von Gefährdungsbeurteilungen 
- Unterstützung bei der Fortschreibung des Ge-

fahrenstoffkatasters 
- Erstellung von Arbeitssicherheitsberichten 
- Projektarbeiten auf dem Gebiet des Arbeits- 

und Gesundheitsschutzes 
- Zusammenarbeit mit Behörden und der Un-

fallkasse 
 

Wir erwarten: 

• abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Sicher-
heitstechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik im Dip-
lom- oder Bachelorstudiengang 

• Nachweis der sicherheitstechnischen Fachkunde 
bzw. Bereitschaft, an der Weiterbildung zur Fach-
kraft für Arbeitssicherheit teilzunehmen 

• mehrjährige einschlägige Berufserfahrung 
• Organisationsgeschick und Teamfähigkeit 
• Eigenverantwortung 
• Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsge-

schick 
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• sichere Office-Anwenderkenntnisse, insbesondere in 
MS-Word und MS-Excel 

• Methodenkompetenz 
• Führerschein Klasse B 
 

Entgeltgruppe 11 TVöD  
 
Wir begrüßen besonders Bewerbungen von Frauen, da wir im 
Rahmen unseres Frauenförderplanes bestrebt sind, den Frau-
enanteil auf dieser Funktionsebene zu erhöhen. Schwerbehin-
derte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen 
von Menschen mit Migrationshintergrund sind uns willkom-
men. 
 
Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen zerti-
fiziert. 
 
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie 
bitte bis spätestens 24. März 2013 unter Angabe der Kennzif-
fer 70/2 an: 
 
Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 

......................................................................... 

  Gremien  Gremien  Gremien  Gremien    
 

Einladung 
zur Sitzung des Werkausschusses der Gebäudewirtschaft 

Mainz am 
Dienstag, 26.02.2013, 16:30 Uhr, 

Empfangsraum, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  
55116 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Vergabeangelegenheiten 
 
2. Grundstücksangelegenheiten 
 
3. Einzelpersonalien 
 
4. Verschiedenes 
 
Mainz, 21.02.2013 
 
gez.  
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 

......................................................................... 

Einladung 
zur Sitzung des Klimaschutzbeirates am 

Dienstag, 26.02.2013, 16:30 Uhr, 
Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  

55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
Entscheidung über die öffentliche Behandlung der fol-
genden Tagesordnungspunkte 
 
b) öffentlich 
 
1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung 
 
2. Genehmigung der Niederschrift vom 6. November 

2012 
 
3. LED-Teststrecke Mainz-Oberstadt - Ergebnisse der 

Bürgerbefragung; Andreas Schnell, Stadtplanungsamt 
 
4. Erfahrungsbericht zum Blockheizkraftwerk der Theo-

dor-Heuss-Schule; Beate Conradi, Gebäudewirtschaft 
Mainz 

 
5. Erneuerbare Energien in Mainz - Stand des Ausbaus; 

Thomas Pensel, Umweltamt 
 
6. Änderungen des EEG - Auswirkung auf den Bau von 

Photovoltaikanlagen; Klaus Grieger, UrStrom-
Bürgerenergiegenossenschaft Mainz eG 

 
7. Mitteilungen - Verschiedenes 
 
Mainz, 18.02.2013 
 
gez.  
 
Dr. Volker Wittmer 
Vorsitzender 

......................................................................... 

Einladung 
zur Sitzung des Ausschusses für Frauenfragen am 

Dienstag, 26.02.2013, 17:30 Uhr, 
Valencia-Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  

55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
b) nicht öffentlich 
 
1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der 

Punkte 2 bis 6 
 
c) öffentlich 
 
2. Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebens-

weisen 
 



  

Landeshauptstadt Mainz  |  Amtsblatt  Nr. 08  |  22. Februar 2013  |  Seite 6 

 
3. Lebensform allein erziehend: Ein Armutsrisiko für 

Frauen?! 
 
4. Sachstand Mentoringprojekt für Rheinhessen -  

Kampagne »Frauen machen Kommunen stark« 
 
5. 2012 im Frauenbüro: Jahresbericht 
 
6. Mitteilungen 
 
Mainz, 12. Februar 2013 
 
gez.  
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 

......................................................................... 

Einladung 
zur Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 

Mittwoch, 27.02.2013, 16:30 Uhr, 
Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  

55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Vergabeangelegenheiten 
 
2. Mitteilungen 
 
 
Mainz, 20.02.2013 
 
gez. 
 
Christopher Sitte 
Beigeordneter 
 

......................................................................... 

 


